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Vorwort

Es ist ohne Zweifel eine Jahrhundertreform, die im Jahr 2017 für die Verwaltung der
Bundesfernstraßen verabschiedet worden ist:
– Die Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen ist ein Auslaufmodell, spätestens am
1.1.2021 muss die Umstellung auf Bundeseigenverwaltung erfolgt sein (Art. 143e Abs. 1
S. 1 GG). Die gesetzlichen Grundlagen hierfür sind geschaffen: Im Zentrum der Reform
steht zunächst der Betrieb einer Infrastrukturgesellschaft als GmbH, deren Anteile zu
100% in der Hand des Bundes sind. Am 1.1.2021 muss das Fernstraßen-Bundesamt im
Vollbetrieb sein, das einerseits von den Landesverwaltungen das Planfeststellungsverfahren
übernimmt und andererseits vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur wichtige Kompetenzen übernimmt.

– Für die Bundesstraßen besteht die Auftragsverwaltung nach Art. 90 Abs. 3 GG fort,
soweit nicht (ausnahmsweise) ein Land im Antragsweg Bundesstraßen in die Bundes-
eigenverwaltung übertragen lässt. Für das vorliegende Handbuch bedeutet dies, dass die
Auftragsverwaltung weiterhin vollinhaltlich darzustellen ist.
Es wird abzuwarten sein, wie sich der neue Dualismus aus Bundeseigenverwaltung und

Auftragsverwaltung bewähren wird. Es ist zu wünschen, dass diesem Jahrhundertprojekt die
nötige Fortune beschieden ist.
In Deutschland werden auch weiterhin hervorragende Bundesfernstraßen benötigt: Dass

in Deutschland der Verkehr weiter ansteigen wird, zeigt insbesondere der Schlussbericht
der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 vom 24.11.2014, der vom Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur veröffentlicht worden ist und die wichtigste Planungs-
unterlage für den neuen Bundesverkehrswegeplan ist. Diese Untersuchung zeigt den wei-
teren Anstieg der Zahlen im landgebundenen Personenverkehr; darin heißt es auf S. 3
(https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/432739/?command=download-
Content&filename=verkehrsverflechtungsprognose-2030-schlussbericht-los-3.pdf): „Im
gesamten Personenverkehr (einschließlich der nichtmotorisierten Fahrten) wächst das Ver-
kehrsaufkommen zwischen 2010 und 2030 von 101,8 Mrd. auf 103,0 Mrd. Fahrten oder
um 1,2% (…). Der motorisierte Verkehr nimmt dabei um 3,8% zu. Die Verkehrsleistung,
die wichtigste Kenngröße zur Bestimmung der Verkehrsentwicklung, erhöht sich aufgrund
des überproportional wachsenden Fernverkehrs und steigender Fahrtweiten deutlich stär-
ker, nämlich insgesamt von 1.184 Mrd. Pkm in 2010 auf 1.329 Mrd. oder um 12,2%. Bei
Betrachtung allein des motorisierten Verkehrs liegt der Zuwachs bei 12,9%, was einem
durchschnittlich jährlichen Wachstum von 0,6% p. a. entspricht. Die Hauptgründe für die
Zunahme der Mobilität liegen auch künftig im Wirtschaftswachstum und in der Individual-
motorisierung. Bei ersterem ist mit jahresdurchschnittlich 1,14% im Prognosezeitraum ein
moderateres Wachstum unterstellt worden als bei der vergangenen Bundesprognose (1,7%
zwischen 2004 und 2025). Die Veränderung der Altersstruktur wirkt zwar dämpfend auf
das Verkehrswachstum, wird aber deutlich überkompensiert durch das Mobilitätswachstum
innerhalb der Alters- bzw. Lebenszyklusgruppen, das wiederum von der Einkommensent-
wicklung abhängt. Im motorisierten Individualverkehr wächst die Fahrtenzahl von 56,5 auf
59,1 Mrd., d. h. um 4,6%. Dessen Dominanz wird sich damit nochmals geringfügig
erhöhen, indem sein Anteil am motorisierten Verkehr von 82,7% auf 83,3% wächst.
Verantwortlich für die anhaltende Expansion ist neben der Erweiterung des Pkw-Bestands
die zunehmende Freizeitmobilität, wobei der Pkw-Verkehr eine überragende Rolle ein-
nimmt. Die Verkehrsleistung steigt aufgrund des überproportionalen Wachstums der länge-
ren Fahrten mit rund 10% stärker als das Aufkommen, und zwar von 902 Mrd. (2010) auf
992 Mrd. Pkm.Da der expandierende Luftverkehr und der ebenfalls zunehmende Bahn-
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verkehr an der Leistung einen weit größeren Anteil besitzen als am Aufkommen, nimmt
der Anteil des Individualverkehrs hier – im Gegensatz zur Fahrtenzahl – etwas ab, nämlich
von 80,8% auf 78,6%.“ Ausweislich der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 ist auch für
den landgebundenen Güterverkehr ein sehr beachtlicher Zuwachs zu erwarten (S. 9): „Der
Straßengüterverkehr wächst beim Transportaufkommen von 3,1 Mrd. t im Jahr 2010 auf
3,6 Mrd. t im Jahr 2030, d. h. um 17%. Die Verkehrsleistung steigt um 39% von 437 Mrd.
tkm auf 607 Mrd. tkm. Von dem gesamten absoluten Wachstum des Güterverkehrs aller
Verkehrsträger um 654 Mio. t bzw. 230 Mrd. tkm entfallen damit 80% (523 Mio. t) bzw.
74% (170 Mrd. tkm) auf den Straßengüterverkehr“. Die Bundesregierung und der Gesetz-
geber haben auf diese wichtigen Erkenntnisse reagiert. Der Bundesverkehrswegeplan
(BVWP) 2030 ist Bestandteil der Ausbaugesetze und nimmt damit an der Gesetzeskraft teil.
Der neue Bundesverkehrswegeplan umfasst rd. 1.000 Projekte mit einem Gesamtvolumen
von 269,6 Milliarden Euro, die sich wie folgt auf die Verkehrsträger aufteilen:
– 132,8 Milliarden Euro für Bundesfernstraßen,
– 112,3 Milliarden Euro für Schienenwege, und
– 24,5 Milliarden Euro für Bundeswasserstraßen.
Folgendes ist sehr wichtig: Erstmals konnten sich Bürgerinnen und Bürger am BVWP

beteiligen – von der Grundkonzeption über Projektvorschläge bis zum Entwurf, der sechs
Wochen öffentlich auslag. Aus der Perspektive des Straßenrechts ist besonders hervorzuhe-
ben, dass die Erhaltung des (weltweit bewunderten) Netzes der Bundesfernstraßen Vorrang
vor dem Ausbau respektive Neubau hat. Die Verkehrsverflechtungsprognose 2030 hält für
den Naturschutz eine gute Nachricht bereit, sollen doch die CO2-Emissionen des Straßen-
verkehrs sinken (S. 11): „Die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs, auf den in allen De-
finitionen der weitaus größte Teil des Gesamtausstoßes aller Verkehrsträger entfällt, nehmen
in der Kyoto-Definition zwischen 2010 und 2030 um 23% ab (…). Der Ausstoß des
(dominierenden) Pkw-Verkehrs geht zwar stärker zurück. Dies wird jedoch von dem
Anstieg der Emissionen der Güterverkehrsfahrzeuge gedämpft. Verantwortlich für den
Gesamtrückgang sind sowohl Reduktionen der spezifischen Verbräuche als auch Verlage-
rungen zu energieeffizienteren Antriebsarten“.
Straßenrecht ist ohne hinreichende Berücksichtigung des Naturschutzes nicht darstellbar;

es ist weiterhin ein besonders wichtiges Anliegen dieses Handbuches, die vielfältigen Ver-
netzungen zwischen Straßenrecht und Naturschutzrecht aufzuzeigen. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, auf diejenigen Bemühungen der Europäischen Union aufmerksam
zu machen, die den Naturschutz und Artenschutz auf diverse Weisen fördern möchte:
– Das Unionsrecht ist insbesondere von der Thematik einer systematischen Erfassung der
Wegekosten und einer gerechten Belastung der Straßennutzer mit diesen Kosten geprägt.
Es ist nicht ernsthaft zu bestreiten, dass Straßenbenutzungsgebühren – wie sie auch immer
juristisch ausgestaltet sein mögen – das Verkehrsverhalten lenken können, denn was nichts
kostet, kann beliebig und ohne Kostenbewusstsein jederzeit genutzt werden. Auf der
Ebene der Mitgliedstaaten ist Deutschland in diesem Sektor besonders aktiv gewesen und
hat eine Infrastrukturabgabe eingeführt. Das Infrastrukturabgabengesetz ist jedoch am
18.6.2019 vor dem EuGH in einem Vertragsverletzungsverfahren gescheitert.

– Die Erhöhung der Elektromobilität ist erklärtes Ziel der Europäischen Union und der
amtierenden Bundesregierung; wichtige Schritte hierfür sind eingeleitet, etwa zur Privi-
legierung von Parkflächen für sog. Elektroautos. Der sog. Dieselgate – das soll hier nicht
verschwiegen werden – hat Deutschland stark zurückgeworfen, die Diskussion über
verfügte und zu erwartende Fahrverbote wird intensiv geführt.

– Das deutsche Planfeststellungsrecht ist stark vom EU-Richtlinienrecht zum Schutz der
Natur geprägt. Das Planfeststellungsrecht garantiert, dass der Naturschutz die ihm gebüh-
rende Berücksichtigung bei der Straßenplanung findet. Das Planfeststellungsrecht und das
zugehörige Naturschutzrecht sind daher weiterhin ein Schwerpunkt dieses Handbuches:
Die Entwicklungsgeschichte, die Strukturen und auch die Perspektiven des Planfest-
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stellungsrechtes sind ausführlich dargestellt: Das „Gesetz zur Verbesserung der Öffentlich-
keitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG)“
vom 31.5.2013 (BGBl. 2013 I 1388), das insbesondere auch für eine verbesserte Bürger-
beteiligung sorgen soll, hat das Planungsrecht für Bundesfernstraßenprojekte erneut
geändert. Das Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren
im Verkehrsbereich vom 29.11.2018 (BGBl. 2018 I S. 2237) enthält eine weitere Reform
des Planungsverfahrens. Das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und
Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 3.3.2020 (BGBl. 2020 I S. 443) hat zur
Einfügung eines § 3a FStrG in das Bundesfernstraßengesetz geführt und definiert im neu
gefassten § 17 Abs. 1 Satz 1 FStrG, was planungsrechtlich unter einer Änderung einer
Bundesfernstraße zu verstehen ist.
Allen Straßenbauern ist es wichtig, dass die Instrumente, die das Planungsrecht zum

Schutz der Natur bereitstellt, vollinhaltlich zur Anwendung kommen; die Thematik „Kli-
makatastrophe“ wird auch in diesem Sektor sehr ernst genommen.
Die Corona-Krise hat im Jahr 2020 das Leben der Menschen auf diesem Globus massiv

verändert. Wäre der Anlass nicht ein so bedrohlicher, dann wäre Freude darüber ange-
zeigt, dass Umwelt und Natur eine sehr beachtliche Auszeit von den Einwirkungen des
motorisierten Straßenverkehrs gewährt worden ist. Da die Corona-Krise sehr große
negative Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt, haben die Europäische Union,
der Bund, die Länder und die Kommunen große finanzielle Anstrengungen übernom-
men, um diese negativen Auswirkungen wenigstens abzufedern. Wie sich dies auf die
öffentlichen Haushalte hinsichtlich der Finanzierung von Infrastrukturvorhaben auswirken
wird, bleibt einstweilen abzuwarten. Der ADAC hat kürzlich ganz zu Recht auf die
corona-bedingten Lkw-Mautausfälle aufmerksam gemacht und an die Verantwortlichen
in der Politik appelliert, dass diese Ausfälle nicht zu einer Maßnahmenreduzierung führen
dürfen.
Wer sich heutzutage sehenden Auges durch Straßen begibt, bemerkt sogleich, dass der

Straßenverkehr eine digitale Revolution durchmacht, die tiefgreifender kaum sein könn-
te: Menschen starren beim Gehen (oder auch beim Radfahren oder gar beim Autofahren)
mitunter so intensiv auf ihr Smartphone, dass es schwerfällt, sie noch als Verkehrsteil-
nehmer/innen am realen Straßenverkehr zu bezeichnen, ist ihnen doch die Teilnahme am
Datenverkehr in der virtuellen Welt ganz offenbar wesentlich wichtiger. Es ist keine
Frage, dass Straßenrecht und Straßenverkehrsrecht hier gefordert sind, denn diese Ent-
wicklung sollte so nicht gleichsam ungebremst weitergehen. Dabei sollte aber auch klar
sein, dass technischer Fortschritt – und dafür steht in besonderer Weise auch die multi-
funktionale Nutzung von Smartphones – sich nicht aufhalten lässt, sondern die Rechts-
ordnung auf Neuerungen eine angemessene Lösung finden muss. Eine wichtige organisa-
torische Maßnahme, die eine Reaktion auf den technischen Fortschritt ist, ist die
Tatsache, dass das für Verkehr zuständige Bundesministerium inzwischen auch für digitale
Infrastruktur zuständig ist; das sog. autonome Fahren ist insoweit eine besonders große
Herausforderung.
Die konkrete Nutzung der neu gebauten und auch der vorhandenen Straßen bildet einen

weiteren inhaltlichen Schwerpunkt dieses Handbuches: Komplett neu gestaltet worden sind
folgende Kapitel:
– Straßenbaulast.
– Die gesetzlichen Träger der Straßenbaulast.
– Straßensonderbaulast.
– Lastenausgleich zwischen Baulastträgern und Ausgleichsansprüche gegen Dritte.
– Die finanziellen Mittel zur Erfüllung der Straßenbaulast.
– Der Gemeingebrauch.
– Der Anliegergebrauch (einschließlich Zufahrtsrecht).
– Die Sondernutzung.
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Damit wird auf folgende Entwicklungslinien reagiert:
– Es ist das Bemühen jedenfalls im Bundesfernstraßenbereich zu erkennen, die Finanzie-
rung des Straßenbaus möglichst auf Nutzerfinanzierung umzustellen.

– Gemeingebrauch, Anliegergebrauch und Sondernutzung betreffen auch Gebiete, die
einem sehr dynamischen Wandel in der Gesellschaft unterworfen sind; die mitunter sehr
kasuistische Rechtsprechung ist hier sehr wichtig und ist intensiv eingefangen und
kommentiert.
Für die Unterstützung bei den vorbereitenden Arbeiten dieser Auflage ist folgenden

Einrichtungen und Persönlichkeiten aus dem Straßenbausektor und dem Energiesektor zu
danken:
– Der Deutschen Autobahn-Gesellschaft GmbH, insbesondere dem Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung Stephan Krenz.

– Der DEGES, insbesondere dem kaufmännisch-juristischen Geschäftsführer Bodo Baum-
bach.

– Dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes, insbeson-
dere dem Leiter der Landesinitiative Energieinnovation Saar (LIESA) Nicola Saccà.

– Abteilungspräsident a. D. Konrad Bauer, der am Kodal jahrzehntelang verdienstvoll mit-
gewirkt hat und auch diese Neuauflage mit sehr guten Ratschlägen begleitet hat.
Es ist eine große Ehre an folgende Persönlichkeiten zu erinnern, die zwischenzeitlich

verstorben sind; diese sind dem vorliegenden Handbuch bis zu ihrem Tod verbunden
gewesen:
– Helmut Krämer († 2015) hat als Herausgeber und Autor das Werk über Jahrzehnte
wesentlich mitbestimmt. Er hat als hochrangiger Fachbeamter den Einigungsvertrag im
Straßenrechtssektor aktiv mitgestaltet und danach die Grenzbrückenverhandlungen mit
den Anrainerstaaten geleitet.

– Dr. jur. Manfred Aust († 2015) hat über Jahrzehnte zu den bundesweit bekannten
Experten des Entschädigungsrechts gehört und dieses Rechtsgebiet im ‚Kodal‘ kommen-
tiert.

– Edgar Neutzer († 2015) hat zu den profiliertesten Vertretern des Straßenrechts in den
Bundesländern gehört und hat auch die Landesperspektive in den ‚Kodal‘ eingebracht.

– Helmut Kempfer († 2015) hat im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands das
Leitungsrecht maßgeblich mitbestimmt und das zugehörige Wissen in den ‚Kodal‘ einge-
bracht.

– Siegfried Rinke ist im Jahr 2013 verstorben; der Tod hat ihn im aktiven Berufsleben
ereilt. Er hat über lange Zeit am Kodal mitgewirkt und insbesondere die seinerzeitigen
europarechtlichen Einflüsse auf das deutsche Straßenrecht in den ‚Kodal‘ eingearbeitet.
Allen Nutzerinnern und Nutzern dieses Handbuchs sei eine gute Lektüre gewünscht.

Sofern Anregungen bestehen sollten, wird um Nachricht an folgende Mailaddresse gebeten
und hierfür bereits vorab gedankt: franz-rudolf.herber@t-online.de.

Im Herbst 2020 Der Herausgeber
Franz-Rudolf Herber
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